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Patenschafts-Charta 
(gültig ab 01.02.2012) 

 

 

 

Zu Gunsten der Lesefreundlichkeit wurde bei Personenbezeichnungen auf die weibliche Form verzichtet. 

 

 

 

Allgemeines 

Die Patenschafts-Charta regelt die Rechte und Pflichten der beteiligten Parteien (Patenathlet, Pate und Sporthilfe) 

und dient als Basis der Zusammenarbeit.  

 

 

Patenathlet 

 

Der Patenathlet hat das Recht auf… 
 

- den Patenschafts-Beitrag von 2000 Franken pro Jahr. 

- auf den persönlichen Kontakt mit dem Paten*. 

- Unterstützung von Seiten der Sporthilfe, wenn Fragen zur Patenschaft oder im Zusammenhang mit der 
Sportkarriere auftauchen. 

- eine professionelle Abwicklung der Patenschaft von Seiten der Sporthilfe. 

- eine vertrauliche Behandlung seiner im Portrait eingegebenen Daten (Ausnahme: öffentlicher Teil). 

- eine Beendigung der Patenschaft, wenn er diese aus persönlichen Gründen nicht mehr weiterführen 
möchte. 

- einen offenen und respektvollen Austausch mit allen Involvierten. 

- die Zustellung des Sporthilfe Mitgliedermagazins «zoom». 

 

Der Patenathlet ... 

 

- bedankt sich innerhalb einer Woche bei seinem Paten für den Patenschafts-Beitrag*.  

- informiert seinen Paten aktiv über die Entwicklung seiner sportlichen Karriere (mind. 3 Kontakte pro 
Jahr)*. 

- organisiert einmal pro Jahr ein persönliches Treffen mit dem Paten*. 

- ist dafür verantwortlich, dass seine Daten im Portrait auf der Webseite aktuell sind.   

- schickt den Bericht Patenschaft zwei Mal pro Jahr an die Verantwortlichen der Sporthilfe (wenn dazu 
aufgefordert). 

- nimmt am Patenschafts-Event und der damit verbundenen Athletenschulung teil, sofern dies von der 
Wettkampfs- und Ausbildungsplanung möglich ist. 

- informiert nach Abbruch der sportlichen Karriere den Paten und die Verantwortlichen der Sporthilfe 
innerhalb einer Woche. 

- lebt die fünf «cool and clean»-Commitments für fairen und sauberen Sport.  
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Pate 

 

Der Pate hat das Recht auf… 

 

- eine Verdankung durch seinen Patenathlet und dass dieser persönlich den Kontakt mit ihm aufnimmt*. 

- regelmässige Informationen von seinem Patenathleten (Wettkämpfe, Trainingslager etc.)*. 

- ein persönliches Treffen mit seinem Patenathleten neben dem Patenschafts-Event (unter 
Berücksichtigung der Wettkampfs- und Ausbildungsplanung)*. 

- eine Publizierung seines Namens im Portrait seines Patenathleten auf der Sporthilfe-Webseite. 

- Unterstützung von Seiten Sporthilfe, wenn Fragen zur Patenschaft auftauchen. 

- eine professionelle Abwicklung der Patenschaft durch die Sporthilfe. 

- eine umgehende Information, wenn der Patenathlet die Sportkarriere beendet. 

- einen offenen und respektvollen Austausch mit allen Involvierten. 

- die Zustellung des Sporthilfe-Mitgliedermagazins «zoom». 

 

Der Pate... 

 

- pflegt den persönlichen Kontakt zum Patenathleten*.  

- überweist den Patenschafts-Beitrag. 

- ist möglichst am Patenschafts-Event dabei*. 

 

 

Stiftung Schweizer Sporthilfe 

 

Die Sporthilfe ist verantwortlich für... 

 

- die professionelle Abwicklung der Patenschaft. 

- die Unterstützung der Paten und der Patenathleten bei Fragen zum Projekt Patenschaften, zur 
Nachwuchsförderung und zur Sportkarriere. 

- die Überprüfung der Einhaltung der oben erwähnten Punkte. 

- die Information der Paten und der Patenathleten über Neuigkeiten zu den Patenschaften. 

- die Überprüfung der sportlichen Situation des Patenathleten vor Ablauf der einjährigen Patenschaft und 
Unterbreitung eines Antrages um Weiterführung oder Beendigung der Patenschaft beim Paten. 

- ist dafür verantwortlich, dass der Athlet und der Pate die Mitgliederzeitschrift «zoom» erhalten. 

 

Weiter kann die Sporthilfe ... 

 

- einen Athleten aus dem Projekt Patenschaften ausschliessen, wenn dieser falsche Angaben gemacht hat 
(Portrait) oder seine Pflichten nicht wahrnimmt. 

- einen Paten aus dem Projekt Patenschaften ausschliessen, wenn von Seiten Patenathlet 
schwerwiegende Gründe vorgelegt werden. 

 

 

Schlussbemerkung 

 

- Der Pate und der Patenathlet geben per E-Mail die Zustimmung zu dieser Charta. Diese gilt nach 
Zustimmung automatisch auch für die Sporthilfe. 

- Änderungen und Ergänzungen der Charta sind der Sporthilfe vorbehalten. 

- Bei Unstimmigkeiten fällt die Sporthilfe aufgrund vorliegender Fakten den abschliessenden Entscheid. 

 

*Sofern die Patenschaft nicht anonym abgeschlossen wurde oder der Pate etwas anderes wünscht. 

 


